
in der Mitgliederversammlung der 
Grundorganisation, in der der Be
treffende Mitglied ist, beraten und 
entschieden. Beschlüsse über die Rüge, 
die strenge Rüge und den Ausschluß 
sind von der Kreisleitung zu bestäti
gen.
Das Mitglied, gegen das ein Partei
verfahren cingclcitet ist, muß durch 
die Parteileitung ordnungsgemäß zur 
Mitgliederversammlung cingcladcn 
werden.
Das bctrclfende Mitglied hat in der 
Grundorganisation und vor allen 
übergeordneten Parteiorganen, die 
sein Verfahren behandeln, das Recht 
tcilzunchmcn und zu den Beschuldi
gungen persönlich Stellung zu neh
men.
Der Ausschluß wie jede andere Par
teistrafe ist dem Betreffenden unter 
Angabe der Begründung mündlich
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